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I. Amtlicher Teil

Erste Verordnung zur Änderung der Berufliche Schulen
Organisationsverordnung

Vom 28. August 2013

Aufgrund des § 30 Nummer 1 und 2 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V 
S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. M-V S. 555) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1

Die Anlagen 1 und 2 der Berufliche Schulen Organisationsverord-
nung vom 11. Dezember 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 1011) wer-
den wie beigefügt gefasst. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in 
Kraft.

Schwerin, den 28. August 2013

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb

Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 186 
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Artikel 1

Die Privatschulverordnung vom 2. Juni 2010 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 486) wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „31. Oktober“ durch 
die Angabe „31. August“ ersetzt.

	 b)	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

		�  „(3) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur entscheidet spätestens am 30. April des vorausgehen-
den Schuljahres aufgrund der bis dahin vorgelegten und 
begutachteten Unterlagen, ob eine Genehmigung zum 
nächsten Schuljahr zu erteilen ist.“ 

2.	 § 8 wird wie folgt gefasst:

	 „§ 8
	 Antrag auf Finanzhilfe

	� (1) Die Finanzhilfe wird auf Antrag des Schulträgers für die 
Dauer eines Schuljahres gewährt. Der Antrag ist bis zum  
1. Juni des vorausgehenden Schuljahres beim Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur zu stellen. Dem Antrag sind 
Angaben über die am Termin der Haupterhebung der amtli-
chen Schulstatistik des kommenden Schuljahres voraussicht-
lich vorhandenen Schülerinnen und Schüler je Klassenstufe, 
bei beruflichen Schulen je Ausbildungsgang, beizufügen. Be-
rufliche Ersatzschulen können die Angaben nach Satz 3 bis 
zum 1. September des laufenden Schuljahres nachweisen. 
Den Angaben nach Satz 3 sind außerdem Nachweise beizufü-
gen, welche Schülerinnen und Schüler besondere Förderange-
bote im Sinne des § 128 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 des 
Schulgesetzes in Anspruch nehmen. Diese Nachweise sind 
durch Gutachten des Diagnostischen  Dienstes, bei besonde-
rem Förderangebot nach § 128 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 des 
Schulgesetzes, durch Befunde des schulpsychologischen 
Dienstes zu belegen. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen 
nach § 127 Absatz 3 des Schulgesetzes nachzuweisen. 

	� (2) Dem Antrag sind unter Verwendung der vom Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorgegebenen Formula-
re Angaben zu den geplanten Kosten der Lehrkräfte und des 
Personals mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung beizu-
fügen. Dabei sind auch allgemeine Angaben zur Schule und 
zum Schulbetrieb zum Zwecke der Plausibilitätsprüfung der 
geltend gemachten Kosten zu tätigen. Der Träger der Ersatz-
schule ist verpflichtet, auf Anforderung geeignete Unterlagen 
zum Nachweis der geplanten Kosten vorzulegen. 

	� (3) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
nutzt im Antragsverfahren die vom Schulträger für jede im 
Einsatz befindliche Lehrkraft und für das Personal mit sonder-
pädagogischer Aufgabenstellung personenbezogene Daten 
über deren Einsatz und die Höhe der Bruttoentlohnung zum 
Zwecke der Berechnung der zu gewährenden Finanzhilfe ein-
schließlich der Abschlagzahlungen. Die Angaben der Schul
träger müssen die Benennung der Lehrkräfte und des Perso-
nals mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung unter Angabe 
von Vor- und Zuname, des Beschäftigungszeitraums, des ver-
traglichen Beschäftigungsumfangs, der vertraglichen Unter-
richtsverpflichtung, der Gesamtstunden der Hortbetreuung 
pro Woche, der Unterrichtfächer und des Arbeitgeber-Brutto 
enthalten. Ergänzend können weitere für den Unterrichtsbe-
trieb der Ersatzschule notwendige Personalkosten angegeben 
werden. Aus den einzureichenden Unterlagen sollen nur die 
vom Schulträger nach dem vorgegebenen Formular anzuge-
benden personenbezogenen Daten ersichtlich sein. Alle ande-
ren personenbezogenen Daten sind unkenntlich zu machen. 
Die Angabe sonstiger Daten bleibt unberührt. Die Lehrkräfte 
und das Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung 
sind vom Schulträger über Inhalt, Zweck und Umfang der Da-
tenerhebung zu informieren.

	� (4) Dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist 
jede nach Antragstellung eintretende Änderung der für die Be-
rechnung und Gewährung der Finanzhilfe maßgeblichen Ver-
hältnisse unverzüglich mitzuteilen. 

	� (5) Alle für die Gewährung der Finanzhilfe relevanten Anga-
ben, Bescheinigungen und Belege, die zu dem in Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkt ohne eigenes Verschulden nicht 
eingereicht werden können, sind spätestens bis zum 30. No-
vember des laufenden Schuljahres, für das die Finanzhilfe 
beantragt worden ist, nachzureichen (Ausschlussfrist). Anga-
ben, Bescheinigungen und Belege, die nach dem 30. Novem-
ber des laufenden Schuljahres beim Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur eingehen, gelten als verspätet und 
sind bei der Gewährung der Finanzhilfe nicht mehr zu berück-
sichtigen. Angaben und Nachweise zu den Kosten der Lehr-
kräfte und des Personals mit sonderpädagogischer Aufgaben-
stellung werden nach Ablauf der Ausschlussfrist nach Satz 1 
im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung nach § 9 Ab-
satz 5 bis 8 berücksichtigt.“

3.	 § 9 wird wie folgt gefasst:

	 „§ 9
	 Gewährung der Finanzhilfe

	� (1) Die Schulen in freier Trägerschaft erhalten Abschlagszah-
lungen auf die voraussichtliche Finanzhilfe in monatlichen 
Teilbeträgen, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach den 

Erste Verordnung zur Änderung der Privatschulverordnung

Vom 28. August 2013

Aufgrund des § 131 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011  
S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. M-V S. 555) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:
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§§ 127 und 128 des Schulgesetzes dem Grunde nach vorlie-
gen. Die Höhe der Abschlagszahlungen orientiert sich an dem 
Betrag der Finanzhilfe, der sich aus der Berechnung nach  
§ 128 Absatz 3 Satz 3 des Schulgesetzes und unter Zugrunde-
legung der Angaben des Schulträgers nach § 8 Absatz 1 bis 3 
ergibt. 

	� (2) Sofern die nach § 8 Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Anga-
ben zu den geplanten Personalkosten nicht getätigt oder diese 
bei Anforderung nach § 8 Absatz 2 Satz 3 nicht vollständig 
nachgewiesen werden, erhalten die Schulträger Abschlags-
zahlungen in Höhe von 70 Prozent des sich aus § 128 Absatz 3 
Satz 3 des Schulgesetzes ergebenden Betrages. In begründe-
ten Einzelfällen kann von dem in Satz 1 genannten Prozent-
satz abgewichen werden. 

	� (3) Innerhalb der Ausschlussfrist nach § 8 Absatz  5 Satz 1 
nachgereichte Antragsunterlagen werden zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt bei der Höhe der Abschlagszahlungen berück-
sichtigt. Eine Anpassung der Abschlagszahlungen unterbleibt 
regelmäßig dann, sofern sich die Abschläge um weniger als  
5 Prozent erhöhen würden. Wird im laufenden Schuljahr fest-
gestellt, dass die bisherige Abschlagshöhe voraussichtlich zu 
einer Überzahlung führen wird, erfolgt grundsätzlich eine An-
passung der Abschlagszahlungen.

	� (4) Nach Ablauf der Ausschlussfrist nach § 8 Absatz 5 Satz 1 
setzt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
die Finanzhilfe fest. Die Finanzhilfe wird in monatlichen Teil-
beträgen unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zah-
lungen gewährt. Der Finanzhilfebescheid ist hinsichtlich der 
Angaben nach § 8 Absatz 1 Satz 3 bis zur Bekanntgabe der 
amtlichen Schulstatistik vorläufig. Sofern die nach §  8 Ab-
satz 1 bis 3 erforderlichen Angaben zu den geplanten Perso-
nalkosten nicht fristgerecht getätigt oder diese bei einer An-
forderung nach § 8 Absatz 2 Satz 3 nicht fristgerecht nachge-
wiesen werden, wird die Höhe der Finanzhilfe auf 70 Prozent 
des sich aus § 128 Absatz 3 Satz 3 des Schulgesetzes ergeben-
den Betrages festgesetzt. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

	� (5) Die Finanzhilfe ist zweckgebunden. Nach Ablauf des Be-
willigungszeitraums erfolgt eine Überprüfung der zweckent-
sprechenden Verwendung der Finanzhilfe im Sinne des § 127 
Absatz 2 Satz 1 des Schulgesetzes anhand der tatsächlichen 
Personalausgaben des Schulträgers für den Unterrichtsbetrieb 
im Bewilligungszeitraum. Der Nachweis ist vom Schulträger 
unter Verwendung der vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur vorgegebenen Formulare zu führen. Die 
Angaben sind durch die Vorlage von Arbeitsverträgen und So-
zialversicherungsnachweisen oder Honorarvereinbarungen 
und weiteren geeigneten Unterlagen zu belegen. 

	� (6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
nutzt die vom Schulträger für jede im Einsatz befindliche 
Lehrkraft und für das Personal mit sonderpädagogischer Auf-
gabenstellung personenbezogene Daten über deren Einsatz 
und die Höhe der Bruttoentlohnung zum Zwecke der Über-
prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Finanz-
hilfe. Die Angaben der Schulträger müssen die Benennung der 
Lehrkräfte und des Personals mit sonderpädagogischer Auf-
gabenstellung unter Angabe von Vor- und Zuname, des Be-
schäftigungszeitraums, des vertraglichen Beschäftigungsum-

fangs, der vertraglichen Unterrichtsverpflichtung, der Ge-
samtstunden der Hortbetreuung pro Woche, der Unterrichtfä-
cher und des Arbeitgeber-Brutto enthalten. Ergänzend können 
weitere für den Unterrichtsbetrieb der Ersatzschule notwendi-
ge Personalkosten angegeben werden. Aus den einzureichen-
den Unterlagen sollen nur die vom Schulträger nach dem vor-
gegebenen Formular anzugebenden personenbezogenen 
Daten ersichtlich sein. Alle anderen personenbezogenen Daten 
sind unkenntlich zu machen. Die Angabe sonstiger Daten 
bleibt unberührt. 

	� (7) Die Lehrkräfte und das Personal mit sonderpädagogischer 
Aufgabenstellung sind vom Schulträger über Inhalt, Zweck 
und Umfang der Datenerhebung zu informieren. 

	� (8) Alle für die Überprüfung der zweckentsprechenden Ver-
wendung der Finanzhilfe notwendigen  Angaben und Nach-
weise sind gegenüber dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur bis spätestens zum 30. Juni des dem Bewil-
ligungszeitraum nachfolgenden Schuljahres vorzulegen (Aus-
schlussfrist). Angaben und Nachweise, die nach dem in Satz 1 
genannten Zeitpunkt beim Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur eingehen, gelten als verspätet und sind nicht 
mehr zu berücksichtigen. 

	� (9) Werden die für eine Überprüfung der Verwendung der Fi-
nanzhilfe nach dem Absatz 5 bis 8 erforderlichen Angaben 
oder Nachweise nicht oder nicht vollständig fristgerecht ein-
gereicht, kann der Finanzhilfebescheid ganz oder teilweise 
widerrufen werden. Wird die zweckentsprechende Verwen-
dung der Finanzhilfe nicht nachgewiesen, kann der Finanzhil-
febescheid ganz oder teilweise widerrufen werden. Ist der sich 
im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung ergebende Fi-
nanzhilfeanspruch geringer als der im Finanzhilfebescheid 
festgesetzte Betrag der Finanzhilfe, so erfolgt in der Regel 
eine Aufrechnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

4.	 Teil 4 wird wie folgt gefasst:

	 „Teil 4
	 Übergangs- und Schlussbestimmungen“

	 § 10
	 Übergangsbestimmungen

	� (1) Im Schuljahr 2013/2014 sind die nach § 8 Absatz 2 erfor-
derlichen Angaben zu den geplanten Kosten der Lehrkräfte 
und des Personals mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung 
bereits im Antragsverfahren durch Arbeitsverträge und Sozi-
alversicherungsnachweise oder Honorarvereinbarungen ohne 
gesonderte Anforderung zu belegen. Abweichend von § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 sind im Schuljahr 2013/2014 die nach Satz 1 in 
Verbindung mit § 8 Absatz 2 erforderlichen Angaben und Be-
lege zu den geplanten Personalkosten bis zum 15. August 2013 
beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ein-
zureichen (erweiterte Antragsfrist).

	� (2) Im Schuljahr 2013/2014 werden die Abschlagszahlungen 
nach § 9 Absatz 1 bis 3 zunächst unabhängig von den Perso-
nalkosten der jeweiligen Schule in freier Trägerschaft bemes-
sen. Nach Ablauf der erweiterten Antragsfrist nach Absatz 1 
erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Anpassung der 
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Abschlagszahlungen an die Angaben des Schulträgers nach § 
8 Absatz 2. Sofern Angaben zu den geplanten Personalkosten 
oder die nach Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Nachweise nicht 
oder nicht vollständig bis zum Ablauf der erweiterten Antrags-
frist eingereicht werden, erhalten die Schulträger Abschlags-
zahlungen in Höhe von 70 Prozent des sich aus § 128 Absatz 
3 Satz 3 des Schulgesetzes ergebenden Betrages. § 9 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.“

5.	� Der bisherige § 10 wird § 11 und in Satz 1 wird die Angabe 
„31. Dezember 2015“ durch die Angabe „31. Dezember 2018“ 
ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in 
Kraft.

Schwerin, den 28. August 2013

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb

Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 210 
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Zeitdaten für das Schuljahr 2013/2014

Änderungen zu den Prüfungen zur Mittleren Reife im gymnasialen Bildungsgang

Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 119

Aufgrund der Neufassung der Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der Mittleren Reife an Gymnasien und 
im gymnasialen Bildungsgang der Gesamtschulen (Mittlere-Reife-Prüfungsverordnung – Gymnasien – MittReifGymVO M-V) vom 
14. Juli 2013 erfolgt eine Änderung der Zeitschiene für die Prüfungstermine des Schuljahres 2013/2014. 
Änderungsgründe gemäß MittReifGymVO M-V vom 14. Juli 2013:
–	 § 7 alle schriftlichen Prüfungsfächer – zentrale Aufgaben
–	 § 10 Absatz 3, Nachschreibtermine – zentrale Aufgaben

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle die Gesamtübersicht nochmal abgedruckt:

Zeitdaten für das Schuljahr 2013/2014 
 

Änderungen zu den Prüfungen zur Mittleren Reife im gymnasialen 
Bildungsgang 

 
Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 119 

 
Aufgrund der Neufassung der Verordnung über die Durchführung von Prüfungen 
zum Erwerb der Mittleren Reife an Gymnasien und im gymnasialen Bildungsgang der 
Gesamtschulen (Mittlere-Reife-Prüfungsverordnung – Gymnasien - MittReifGymVO 
M-V) vom 14. Juli 2013 erfolgt eine Änderung der Zeitschiene für die 
Prüfungstermine des Schuljahres 2013/2014.  
Änderungsgründe gemäß MittReifGymVO M-V vom 14. Juli 2013: 
- § 7 alle schriftlichen Prüfungsfächer – zentrale Aufgaben 
- § 10 Absatz 3, Nachschreibtermine – zentrale Aufgaben 
 
Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle die Gesamtübersicht nochmal 
abgedruckt: 
  

2014 
April 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
     
Dienstag 1.    
Mittwoch 2.    
Donnerstag 3.    
Freitag 4.    
Samstag 5.    
Sonntag 6.    
Montag 7.    
Dienstag 8.    
Mittwoch 9.    
Donnerstag 10.    
Freitag 11.    
Samstag 12.    
Sonntag 13.    
Montag 14.    
Dienstag 15.    
Mittwoch 16.    
Donnerstag 17.    
Freitag 18.  Karfreitag  
Samstag 19.    
Sonntag 20.  Ostern  
Montag 21.  Ostern  
Dienstag 22.    
Mittwoch 23.    
Donnerstag 24.   letzter Unterrichtstag 

Freitag 25.    
Samstag 26.    
Sonntag 27.    
Montag 28.   Biologie* 
Dienstag 29.   Ge und Pol. Bildung * 
Mittwoch 30.   Physik* 
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2014 
Mai 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
# länderübergreifend 

     
     
Donnerstag 1.  Feiertag  
Freitag 2.  mgl. bewegl. Ferientag  
Samstag 3.    
Sonntag 4.    
Montag 5. Mathematik Mathematik Kunst und Gestaltung 
Dienstag 6.   Deutsch* # 
Mittwoch 7. Deutsch Deutsch Chemie * 
Donnerstag 8.   Religion/Philosophie* 
Freitag 9. 1. Fremdsprache 1. Fremdsprache Englisch* # 
Samstag 10.    
Sonntag 11.    
Montag 12.   Französisch* 
Dienstag 13.   Mathematik* # 
Mittwoch 14.   Geografie 

Hauptfächer *: 
Rechnungswesen (HF)  

Ernährungslehre mit Chemie 
Metalltechnik, Elektrotechnik, 

Bautechnik, 
Datenverarbeitungstechnik, 

Wirtschaftsinformatik, Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre,  

Technische Informatik, 
Konstruktions- und 

Fertigungstechnik, Gestaltungs- 
und Medientechnik, Gesundheit, 

Donnerstag 15.   Sozialkunde 
Pädagogik und Psychologie 

(HF, F)* 
Freitag 16.   Latein/Schwed./Poln. 

Rechnungswesen* (F) 
Samstag 17.    
Sonntag 18.    
Montag 19.   Wirtschaft 

Wirtschaftslehre* 
Dienstag 20.   Informatik 
Mittwoch 21.   Spanisch/Griechisch 

Rechtslehre* 
Donnerstag 22.   Musik/Sport 
Freitag 23.   Russisch 
Samstag 24.    
Sonntag 25.    
Montag 26. Bekanntgabe der 

Jahresnote und Ergebnis 
der schriftl. Prüfungen / 
Beratung der Schüler und 
Erziehungsberechtigten 
zur Wahl der mündlichen 
Prüfungsfächer 

 19 

Dienstag 27. Beratung der Schüler und 
Erziehungsberechtigten 
zur Wahl der mündlichen 
Prüfungsfächer 

 18 

Mittwoch 28. letzter Unterrichtstag  17 
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ab hier: Bekanntgabe 
des 
Organisationsplanes 
zur mündlichen 
Prüfung 

Donnerstag 29.  Himmelfahrt  
Freitag 30.  mgl. bewegl. Ferientag  
Samstag 31.    
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2014 
Juni 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
 

     
     
Sonntag 1.    
Montag 2. Konsultationen bis 

13.06. 
ab hier: 
Nachprüfungszeitraum 
bis 13.06. 

Nachp. Deutsch 

 
 
 
 

Nachp. Deutsch 

16 

Dienstag 3.   15 

Mittwoch 4. Nachp. Englisch Nachp. 1. FS 14 

Donnerstag 5.   13 

Freitag 6.    
Samstag 7.    
Sonntag 8.  Pfingsten  
Montag 9.    
Dienstag 10.    
Mittwoch 11. Nachp. Mathe Nachp. Mathe Nachschreibtermin* 
Donnerstag 12.   11 

Freitag 13.   10 

Samstag 14.    

Sonntag 15.    

Montag 16. Beginn mündliche 
Prüfungen 

 9 

Dienstag 17.   8 

Mittwoch 18.   7 

Donnerstag 19.   6 

Freitag 20.   5 

Samstag 21.    

Sonntag 22.    

Montag 23.   4 

Dienstag 24.   3 

Mittwoch 25.   2 

Donnerstag 26.   1 

Freitag 27. Abschluss der … …mündlichen … …Prüfungen 
Samstag 28.    
Sonntag 29.    
Montag 30.   2 
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2014 
Juli 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
 

     
     
Dienstag 1.   1 

Mittwoch 2. ..Datenerfassung an ..den Schulen gemäß .. ..Vorgaben des IQMV… 

Donnerstag 3.   7 

Freitag 4.   6 

Samstag 5.    

Sonntag 6.    

Montag 7.   5 

Dienstag 8.   4 

Mittwoch 9.   3 

Donnerstag 10.   2 

Freitag 11. Zeugnisausgabe Abschluss 
Zeugnisausgabe 

1 

Samstag 12.   Abschluss Zeugnisausgabe 

Sonntag 13.    
Montag 14.    
Dienstag 15.    
Mittwoch 16.    
Donnerstag 17.    
Freitag 18.    
Samstag 19.  Ferien bis 23.08.  
Sonntag 20.    
Montag 21.  für berufliche Schulen 

21.07.- 30.08. 
 

Dienstag 22.    
Mittwoch 23.    
Donnerstag 24.    
Freitag 25.    
Samstag 26.    
Sonntag 27.    
Montag 28.    
Dienstag 29    
Mittwoch 30.    
Donnerstag 31.    
 
 
 
 
Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 
 

Mittl.bl. BM M-V 2013 S. 213 
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Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als 
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frau-
en werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibung sind zu richten an:
Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14, 19053 Schwerin

Sofern Bewerbungen um mehr als eine ausgeschriebene Stelle er-
folgen, sind für jede Stelle gesonderte Bewerbungsunterlagen vor-
zulegen. Dabei ist mitzuteilen, welcher Bewerbung Priorität ein-
geräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild 
und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer und Er-
gebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach einzurei-
chen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Familien-
stand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung und derzei-
tige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werdegang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen, 
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt 
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der 
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die 
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. 

Für Stellenausschreibungen ab der Entgeltgruppe E 13 TV-L (Lei-
tungsfunktion) und für betreffende Beschäftigte, die vor 1972 ge-
boren sind, gilt darüber hinaus Folgendes:
Mit der Einstellung bzw. der Übertragung der Leitungsfunktion ist 
eine Überprüfung auf eine frühere Tätigkeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit/ Amt für nationale Sicherheit verbunden. Die 
erfolgreiche Bewerberin/ der erfolgreiche Bewerber muss hierfür 
mittels Formblatt das Einverständnis erklären. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
freie Leitungs- und/oder Beförderungsstellen an öffentlichen 

Schulen im Beschäftigungsverhältnis gemäß TV-L ausgeschrie-
ben.

a)	 Name der Schule, Schulart, Ort
b)	 Landkreis/kreisfreie Stadt
c)	� Art der Stelle, Termin der Besetzung (sofern kein Termin an-

gegeben wird, ist die Stelle sofort zu besetzen)
d)	� soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die 

Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung
e)	� bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen 

ist.

Leitungsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1.	 a)	 Grundschule Dreveskirchen  
	 b)	 Landkreis Nordwestmecklenburg
	 c)	 Stelle der stellv. Schulleiterin/des stellv. Schulleiter
	 d)	 65 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

2.	 a)	 Grundschule „West“ Parchim  
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	 Stelle der Schulleiterin/des Schulleiter
	 d)	 240 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

3.	 a)	 Grundschule Dabel  
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	� Stelle der stellv. Schulleiterin/des stellv. Schulleiter, 

01.02.2014
	 d)	 88 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

4.	 a)	 Grundschule Cambs  
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	 Stelle der stellv. Schulleiterin/des stellv. Schulleiter
	 d)	 82 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

5.	 a)	 Grundschule Mestlin  
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	� Stelle der stellv. Schulleiterin/des stellv. Schulleiter, 

01.02.2014
	 d)	 41 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

6.	 a)	 Grundschule Lübz  
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	 Stelle der stellv. Schulleiterin/des stellv. Schulleiter
	 d)	 223 Schülerinnen/Schüler, siehe Legende
	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit 

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung
Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 

stellvertretende Schulleiterinnen und stellvertretende Schulleiter
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Legende zu 1. – 6. 
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erster und Zwei-
ter Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen, das Lehramt Sonderpädagogik oder – 
soweit sie über eine Lehrbefähigung nach dem Recht der ehema-
ligen DDR verfügen – im Wege der Bewährung erworbene Lehr-
befähigung für untere Klassen im Unterricht der Klassen 1 bis 4 
an allgemein bildenden Schulen oder einer als gleichwertig aner-
kannten Lehrerlaufbahn. 

Leitungsstellen – Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

7.	 a)	� Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen – 
		  „Pestalozzi“ Parchim
	 b)	 Landkreis Ludwigslust-Parchim
	 c)	� Stelle der stellv. Schulleiterin/ des stellv. Schulleiters ab 

01.02.2014
	 d)	� 86 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonderpädago-

gik, 1. Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik, 2. Fach-
richtung frei

	 e)	 befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

Funktionsstellen – 
Gymnasien des Landes Mecklenburg-Vorpommern

I. Allgemeine Hinweise

Die Stellenausschreibungen richten sich an alle im Schuldienst an 
allgemein bildenden Schulen beschäftigten Lehrkräfte mit einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-Vorpom-
mern.

Mit der Übernahme der Beförderungsposition ist die Wahrnehmung 
zusätzlicher an den Schulen wahrzunehmender Aufgaben verbun-
den. Hierbei handelt es sich insbesondere um die gemäß des Erlas-
ses zur Festsetzung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte in 
Mecklenburg-Vorpommern für das jeweilige Schuljahr genannten 
Verwaltungs- und besonderen pädagogischen Aufgaben. 

Neben den pädagogischen, fachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen muss daher die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Wahrneh-
mung der zusätzlichen Aufgaben bestehen. Damit soll zur weiteren 
Entwicklung der Schule beigetragen werden. Inhalt und Schwer-
punkt der zusätzlichen Aufgaben können sich in Abhängigkeit von 
der Schulsituation und der Schulentwicklung verändern.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt ausge-
wählt. Bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird eine bei 
den Bewerbern/-rinnen bestehende Schwerbehinderung berück-
sichtigt. 

Bewerbungen sind formlos, unter Beifügung des Lebenslaufes, 
innerhalb von einem Monat ab dem Tag der Ausschreibung auf 
dem Dienstweg an das zuständige Staatliche Schulamt zu rich-
ten.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
nicht erstattet.

II. Besondere persönliche Voraussetzungen 

Die Bewerber müssen über die durch zwei Staatsexamen oder im 
Wege der Bewährung erworbene Lehrbefähigung für das Lehramt 
an Gymnasien für zwei Fächer verfügen und mindestens in die 
EntGr. E 13 TV-L eingruppiert sein.
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Folgende Stelle im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamtes Neubrandenburg ist zu besetzen:

Beschreibung der Stelle, Funktionsbe-
schreibung, Besoldungsgruppe

Dienststelle 
(Bezeichnung der 
Schule) Dienstort/
Landkreis

Besetzungs-
termin

zuständiges
Staatliches
Schulamt

sonstige Hinweise

Funktionsstelle zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben in den Hochbegabten-
klassen gemäß Verordnung zur Beschulung 
hochbegabter Schüler im Sekundarbereich

1.	� Koordinierung der pädagogischen  
Arbeit in den Hochbegabtenklassen 
zwischen den Lehrkräften (fachliche 
Anleitung, Beratung, Kontrolle)

2.	� Koordinierung erforderlicher Schwer-
punkte der pädagogischen Arbeit

3.	� Zusammenarbeit mit Schulpsycholo-
gen, Sonderpädagogen und anderen 
außerschulischen Partnern

4.	� Fachliche Anleitung und Beratung der 
Schüler und Erziehungsberechtigten

5.	� Koordinierung der Arbeit im Bereich 
der Begabten- und Hochbegabtenför-
derung und Leitung spezifischer  
Arbeitsgruppen an der Schule

6.	� Pädagogische und organisatorische 
Ausgestaltung des Gymnasiums als 
Leitschule für Hochbegabtenförde-
rung; Aufbau und Entwicklung Netz-
werk Hochbegabtenförderung

7.	� Unterstützung der täglichen Unter-
richtsplanung und Unterrichtsorganisa-
tion, insbesondere im Ganztagsschul-
bereich, im Förderunterricht und im 
Unterricht zur Vorbereitung und 
Durchführung von Wettbewerben

8.	� Mitwirkung in der Aufnahmekommis-
sion zur Bildung der Klassen für  
hochbegabte Schüler

9.	 Mitarbeit in der Schulleitung

10.	�Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen und Projekten

11.	Öffentlichkeitsarbeit

Koordinator
BesGr. A 15 / EntGr. E 15 TV-L

Albert-Einstein-
Gymnasium 
Neubrandenburg

ab sofort Staatliches Schulamt 
Neubrandenburg 
Helmut-Just-
Straße 04
17036 
Neubrandenburg

– � besondere didaktische 
und methodische 
Kenntnisse und Ar-
beitsweisen in Bezug 
auf kognitiv Hoch
begabte

– � Nachweis eines um-
fangreichen Fortbil-
dungsstandes (allge-
mein und speziell 
Hochbegabung)

– � langjährige und viel-
fältige Erfahrungen 
im Umgang mit Hoch-
begabten

– � Erfahrungen in der 
Entwicklung und Aus-
gestaltung eines 
Schulprofils mit dem 
Schwerpunkt Hochbe-
gabten-förderung

– � Leitung der konzepti-
onellen Arbeit

– �� Erfahrungsaustausch 
mit Netzwerkschulen, 
Institutionen u.ä.

Bei Wegfall der Tätigkeit 
ist die generelle Bereit-
schaft zur Übernahme 
einer anderen Funktions-
stelle mit Koordinie-
rungsaufgaben / die 
Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben zu erklären.
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